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An (zuständige Behörde) 

 
Stadt Velten 
FD öffentl. Ordnung und Sicherheit 
Rathausstraße 10 
16727 Velten 
 
oder 
 
ordnungsamt@velten.de 
 
 
Hiermit beantrage ich für den nachfolgend beschriebenen Hund, für den von der Eigenschaft eines gefährlichen 
Hundes auf Grund rassespezifischer Merkmale oder der Zucht im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Hundehalterverordnung 
auszugehen ist, ein Negativzeugnis (Nachweis, dass es sich nicht um einen erlaubnispflichtigen gefährlichen Hund 
handelt). 
 
 
1. Angaben zur Person des Hundehalters 

Name/Vorname: 
 
 

Geburtsdatum / -ort: 
 
 

Anschrift:  

Telefon:  E-Mail:  
 
 
2. Angaben zum Hund 

Rufname/Zuchtname:  Geschlecht: 
 

Wurfdatum:  Haltung seit: 
 

Herkunft: 
 
 

 
Hunderasse:  

Größe/Gewicht:  Farbe: 
 

Chipnummer (Aufkleber):   
 

besondere Kennzeichen/Merkmale:   
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Hinweis: 
Über die Erteilung des Negativzeugnisses kann erst entschieden werden, wenn das Negativgutachten eines 
anerkannten Sachverständigen für das Hundewesen zu den Wesensmerkmalen des Hundes vorliegt.  
Außerdem hat der Hundehalter seine Zuverlässigkeit nachzuweisen durch Beibringung eines Führungszeugnisses, 
das im Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 3 Monate sein darf. 
 
 
Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
Die Stadt Velten, vertreten durch die Bürgermeisterin Frau Ines Hübner, Rathausstr. 10, 16727 Velten erhebt Ihre 
personenbezogenen Daten zweckgebunden und vorgangsbezogen für einen oder mehrere Bearbeitungsvorgänge. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung, für den sie erhoben wurden, nicht mehr 
erforderlich sind. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 DSGVO. Sollte die Datenverarbeitung 
auf Grundlage Ihrer Einwilligung durchgeführt werden (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO), können Sie dieser jederzeit 
widersprechen. Bei Fragen können Sie sich an die zuständigen Sachbearbeiter/innen oder an den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten wenden. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
 
 
 


